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Reglement über Nutzungsabgaben für die Verlegung von Leitungen und 
Kabel in Gemeindestrassen 

vom 9. Februar 2017 

Das Stadtparlament erlässt gestützt auf Art. 29 des Strassengesetzes sowie Art. 7 lit. a der Gemein
deordnung als Reglement: 

Geltungsbereich Art. 1 
Dieses Reglement gilt für das ganze Gebiet der Stadt Wil. 

Zweck Art. 2 
Dieses Reglement bezweckt die Regelung der Nutzungsabgaben für 
gesteigerten Gemeingebrauch im Zusammenhang mit Strom-, Gas-, 
Fernwärme- und übrigen Leitungen, soweit keine anderweitigen Rege
lungen bestehen. 

Zuständigkeit Art. 3 
1 Der Stadtrat ist zuständig zum Erlass von Verfügungen nach diesem 
Reglement. 

2 Er kann die Verfügungskompetenz delegieren. 

3 Er legt die zuständige Stelle fest. 

Nutzungsabgaben für Lei- Art. 4 
tungen und Kabel 1 Die jährlichen Nutzungsabgaben nach Art. 29 des Strassengesetzes 

für die Beanspruchung von Gemeindestrassen durch Leitungen und 
Kabel werden wie folgt festgelegt: 
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Nr. Kriterium Messgrösse Faktor ge
mäss Art. 29 
Abs. 2 

Stromleitung 
a1) Beanspruchte 

Strassenlänge 
Anzahl Meter im Stadt
gebiet 

Fr. 1.00 bis 
Fr. 1.50 pro m 

a2) Menge Netznutzung der ausge-
spiesenen Energie im 
Versorgungsgebiet der 
Stadt ~ 

Fr. 1.15 bis 
Fr. 2.70 pro 
MWh 

Gasleitung 
b1) Beanspruchte 

Strassenlänge 
Anzahl Meter im Stadt
gebiet 

Fr. 1.00 bis 
Fr. 1.50 pro m 

b2) Menge Ausgespiesene Gasmen
ge im Versorgungsgebiet 
der Stadt 

Fr. 1.15 bis 
Fr. 1.725 pro 
MWh 

Fernwärme 
CT) Beanspruchte 

Strassenlänge 
Anzahl Meter im Stadt
gebiet 

Fr. 1.00 bis 
Fr. 1.50 pro m 

c2) Menge Ausgespiesene Energie
menge im Versorgungs
gebiet der Stadt 

Fr. 1.10 bis 
Fr. 1.65 pro 
MWh 

Übrige .eitungen und <abel, soweit nicht befreit 
d) Beanspruchte 

Strassenlänge 
Anzahl Meter im Stadt
gebiet 

Fr. 2.00 bis 
Fr. 3.00 pro m 

2 Auf die Nutzungsabgaben für übrige Leitungen und Kabel kann ganz 
oder teilweise verzichtet werden, wenn einer der folgenden Gründe 
erfüllt ist: 
a) die Nutzungsdauer oder die Nutzungsintensität gering ist; 
b) der wirtschaftliche Nutzen für den Berechtigten unbedeutend ist; 
c) ein gemeinnütziger Zweck gefördert wird; 
d) verfassungsmässige Rechte ausgeübt werden; 
e) ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht. 

3 Der Stadtrat legt den Tarif für die Abgabenhöhe fest. 

4 Die Abgabenerhebung für das Kalenderjahr erfolgt gestützt auf die 
neusten verfügbaren Verbrauchs- und Mengendaten eines Vorjahres. 
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Inhalt der Abgeltung 

Meldepflichten 

1 Mit der Nutzungsabgabe für Leitungen und Kabel werden abgegol-

a) Entschädigung für die Beanspruchung des Strassenkörpers und die 
damit einhergehenden Nutzungseinschränkungen; 

b) Bewilligungsgebühren für Werkeigentümer; 
c) Verwaltungsaufwand für Absprachen und Koordination. 

2 Die Nutzungsabgabe für Leitungen und Kabel beinhaltet nicht: 
a) die Kosten für die einwandfreie Instandstellung der Strasse nach 

Grabarbeiten und dergleichen; 
b) das Recht für die uneingeschränkte Nutzung des Strassenkörpers. 

3 Vorbehalten sind insbesondere die hoheitlichen Zuständigkeiten der 
Stadt. 

Art. 6 
1 Die Nutzungsberechtigten melden der zuständigen Stelle der Stadt 
unentgeltlich insbesondere: 
a) Lage der Leitungen und Kabel nach Aufforderung durch die Stadt; 
b) massgebende Verbrauchsmengen innert drei Monaten nach Ab-

schluss des Kalenderjahres. 

2 Erfolgt durch die Nutzungsberechtigten keine Meldung, legt die Stadt 
die Nutzungsabgaben nach Ermessen fest. 

3 Die Nutzungsberechtigten melden Ende Jahr jeweils ihre geplanten 
Bauvorhaben für die nächsten fünf Jahre, damit die Stadt die Bean
spruchung der Strassenkörper durch Koordination minimieren kann. 

- Art. 7 
1 Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten.2 

Stadt Wi l 

fHansjörg Baumberger 
Stadtschreiber 

Ursulaigli 
Parlamentspräsidentin 

1 Die Referendumsfrist ist am 20. März 2017 unbenutzt abgelaufen. 
2 1.Januar 2018 
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